
Protokoll: 

 

Es wird sich darauf verständigt, in der Arbeitsgemeinschaft Erziehungshilfen die Personenzahlen auf 

1 zu begrenzen (ausgenommen der Allgemeiner Sozialdienst).  

Ebenso werden die Personenzahlen in der Arbeitsgemeinschaft Frühe Hilfen auf 1 begrenzt 

(ausgenommen sind der Allgemeiner Sozialdienst, Gemeinschaftsklinikum Koblenz- Mayen 

Kinderklinik und das Gesundheitsamt Koblenz).  

 


